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Merkblatt über den Unterdruck in Aufstellungsräumen für Feuerungsanlagen 
Beeinflussung von Feuerungsanlagen durch lufttechnische Anlagen 
 
1. Ausgangslage 
 
In den «Gasleitsätzen» des SVGW 
(G1, Ziff. 7350) und in der Brand-
schutzrichtlinie «Wärmetechnische 
Anlagen» (WTA) der VKF wird auf 
die Problematik der Erzeugung von 
Unterdruck in Aufstellungsräumen 
mit offenen Feuerungen hinge-
wiesen. 
Eine signifikante Anhäufung von 
Betriebsstörungen und Unfällen in 
den letzten Monaten und Jahren 
veranlasst die Herausgeber dieses 
Rundschreibens, eine branchen-
übergreifende Informationsbro-
schüre mit den Lösungsansätzen für 
richtlinienkonforme Haustechnik-
anlagen herauszugeben. 
Durch die Anordnung der richtigen 
Schutzmassnahmen soll die Be-
einflussung der Feuerungsanlagen 
durch lufttechnische Anlagen ver-
hindert werden. Von diesen Mass-
nahmen betroffen sind häufig: 
- atmosphärische, kamingebundene 
  Gasapparate (auch wenn diese mit 
  den thermischen Rückström- 
  sicherungen ausgerüstet sind), 
- sowie Zimmerofen und Cheminée- 
  feuerungen: 
a) in Liegenschaften, in denen 
   Küchen umgebaut und mit me- 
   chanischen Lüftungen versehen 
   werden (Dampfabzüge ins Freie); 

 
b) in Liegenschaften mit offenen, 
    durchgehenden Treppenhäusern 
    (Kaminwirkung); 
c) bei Umbauten von Altliegen- 
    schaften, insbesondere bei 
    Küchen-, Fenster- und Tür- 
    renovationen; 
d) in Waschküchen mit Tumblerge- 
    räten (mit Abluftsystemen). 
Wenn nur keine oder nur ungenü-
gende Schutzmassnahmen getroff-
en werden, besteht die Gefahr: 
- dass primär der Verbrennungs- 
  vorgang ungünstig beeinflusst wird 
  und es durch Luftmangel in den 
  Feuerungsanlagen zu einer stark- 
  en CO-Bildung kommt; 
- dass dann sekundär die Abgase 
  durch den Unterdruck aus den 
  Feuerungsanlagen in die Auf- 
  stellungsräume herausgesogen 
  werden. 
- Die Anreicherung dieser giftigen 
  Abgase im Aufstellungsraum führt 
  in der Folge oft zu den vorer- 
  wähnten Betriebsstörungen und 
  Unfällen (CO-Vergiftungen, starke 
  Personengefährdung). 
- Diese Gefahr ist umso grösser, je 
  mangelhafter die periodische 
  Wartung der Feuerungsanlagen 
  vorgenommen wurde, oder wenn 
  diese mit Ueberlast betrieben 
  werden! 

2. Schutzziele und Schutzmass- 
    nahmen 
 
Schutzziele: 
- Bei Feuerungen muss die aus- 
  reichende Verbrennungsluftver- 
  sorgung und der dauernde, un- 
  gehinderte Abzug der Abgase in 
  jeder Betriebssituation gewähr- 
  leistet werden. 
- Der sichere Betrieb offener Feu- 
  erungsanlagen darf nicht durch 
  den von den mechanischen Lüft- 
  ungsanlagen erzeugten Unter- 
  druck im Aufstellungsraum beein- 
  trächtigt werden. 
 
Schutzmassnahmen: 
- Die Betriebsweisen von mechani- 
  schen Lüftungsanlagen sind von 
  jenen der offenen Feuerungs- 
  anlagen funktionell zu trennen. 
- Die Fachfirmen und die Benützer 
  der Lüftungsanlagen sind von den 
  Lieferanten über die Richtlinien- 
  konforme Betriebsweise dieser 
  Haustechnikanlagen zu 
  instruieren. 
- Beim Einbau von mechanischen 
  Lüftungsanlagen durch Fachfirmen 
  ist gegenüber der Gasversorgung 
  eine diesbezügliche Meldung 
  dringend zu empfehlen. 
 
3. Installationshinweise 

  
    - Gemäss den Gasleitsätzen (G1, 
      Ziff. 15.200) ist jede Gasinstalla- 
      tion (Neuinstallation, Erweiterung 
      oder Änderung) der Gasversorg- 
      ung und weiteren zuständigen 
      Stellen vor Beginn der Arbeiten 
      schriftlich anzuzeigen. 

 - Eine Abschätzung der Beeinfluss- 
   ung von Feuerungsanlagen durch 
   lufttechnische Anlagen hat durch 
   eine Fachfirma im Auftrag des 
   Eigentümers zu erfolgen. Dies be- 
   trifft in der Regel die Küchenbau- 
   und Haustechnikfirmen oder ande- 
   re Spezialisten. 
 - Die Fachfirmen sind gebeten, 
   möglichst frühzeitig vor dem Einbau 
   von mechanischen Lüftungen mit 
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  der Gasversorgung bzw. der lokal- 
  en Brandschutzbehörde Kontakt 
  aufzunehmen und sich über mö- 
  gliche Schutzmassnahmen berat- 
  en zu lassen. 
- Die zu treffenden Schutzmass- 
  nahmen sind von den jeweiligen 
  Situationen vor Ort abhängig und 
  deshalb projektorientiert zu 
  optimieren. 
- Die Installations- und Bedienungs- 
  anleitungen für mechanische 
  Lüftungsanlagen/geräte müssen 
  Hinweise zum Thema der « Beein- 
  flussung von offenen Feuerungs- 
  anlagen» sowie der «zugehörigen 
  Schutzmassnahmen» enthalten. 
  - Dabei ist auf die Eigenverant- 
    wortung der Eigentümer der 
    Haustechnikanlagen für den 
    sicheren Betrieb ihrer Anlagen 
    hinzuweisen. 
- Für das Trennen der Betriebs- 
  weisen von lufttechnischen Anlag- 
  en und von offenen Feuerungen 
  bieten sich lüftungsseitig z.B. 
  folgende Lösungen an: 
  - Zuluftöffnungen (Nachström- 
    öffnungen), abgedeckt mit 
    mechanischen, vom Unterdruck 
    abhängigen Klappen, ggf. mit 
    Filter ausgerüstet; 
  - oder mechanische Zufuhr der 
    Frischluft in einem Lüftungskanal, 
    ggf. mit einer Vorwärmung; 
 

  - oder Fensterkontakte (Elektro- 
    oder Lichtkontakte zu den 
    mechanischen Lüftungen). 
 
Wenn sich diese Lösungen nicht 
realisieren lassen, bieten sich noch 
die folgenden Alternativlösungen 
an: 
- bestehendes Feuerungsaggregat 
  durch eine raumluftunabhängiges 
  ersetzen (LAS, LAF, geschlossene 
  Cheminée-Anlage); 
- Dampfabzug im Umluftprinzip; 
- bestehenden Gasapparat mit 
  einem dichten Schrank (mit de- 
  finierter Frischluftzufuhr) ver- 
  schalen; 
- gegenseitige elektrische Ver- 
  riegelung der Apparate, (ggf. 
  kombiniert mit einer Gasmangel- 
  sicherung, wenn dadurch auch 
  ungesicherte Zündstellen be- 
  troffen sind). 
 
- Hinweis: 
  Der Einbau von Abgasrückström- 
  sicherungen in die Abgasanlagen 
  oder in die Gasapparate ist im Zu- 
  sammenhang mit der Beeinfluss- 
  ung durch lufttechnische Anlagen 
  ist keine genügende Schutzmass- 
  nahme. Durch die grössere Luft- 
  menge, die durch den Kamin an- 
  gesogen wird, wird die erforder- 
  liche Ansprechtemperatur der Ab- 
  gasrückströmsicherung nicht er- 

  reicht. Ein teilweiser Abgasaustritt 
  über die Strömungssicherung in 
  den Aufstellraum kann mit dieser 
  Schutzeinrichtung nicht verhindert 
  werden. 
 
4. Auskunftsstellen, Vollzug und 
    Kontrollen 
 

- Als Auskunftsstelle für Bauherren, 
  Planer, Architekten und Fach- 
  firmen stehen zu Verfügung: 
  - Installationskontrolle Erdgas und 
    Trinkwasser der Industriellen 
    Werke Basel (IWB), 
    Tel. Nr. 061 275 56 44 
  - örtliche Brandschutzbehörden 
    (Feuerpolizei) 
 

- Der Vollzug und die Kontrolle 
  vor Ort von möglichen Beein- 
  flussungen obliegt der Installa- 
  tionskontrolle Erdgas  und  
  Trinkwasser der IWB 
 
5. Grundlagenbezug und 
    Literaturhinweise 
 

- Abgasanlagen im Überdruckbe- 
  trieb, Rundschreiben des VKF, 
  SKAV und SVGW über die wich- 
  tigsten Konstruktionsmerkmale für 
  die Abgasanlagen im Uberdruck- 
  betrieb, Ausgabe Dezember 2003. 
 

- Bericht über Unterdruck in Aufstell- 
  ungsräumen für Feuerungsanla- 
  gen, Ausgabe GWA, Nr. 6/2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installationskontrolle Erdgas und Trinkwasser 
Tel. 061 275 56 44, Fax 061 275 54 63 
Ausgabe Juli 2004 

Seite : 2    


